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Sendenhorst, 17. Februar 2014

An die
Mitglieder des CDU-Stadtverbandes 
Sendenhorst Albersloh

Herrn Landrat Dr. Olaf Gericke

Herrn Bürgermeister Berthold Streffing

Vertreter der Presse 

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

herzlich lade ich Sie zur Mitgliederversammlung am Donnerstag, 06. März 2014 um 19.00 Uhr in das 
Restaurant Esszimmer, Westtor 22, in Sendenhorst ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden

2. Vorstellung und Diskussion des Wahlprogrammes 

3. Beschluss des Wahlprogramms

4. Rede von Bürgermeister Berthold Streffing zum Thema: Lebensqualität in 
Sendenhorst und Albersloh  – Rückblick / Ausblick  

5. Landrat Dr. Olaf Gericke referiert zum Thema:  Die Zukunft des 
Kreises Warendorf Kreisentwicklungsprogramm WAF 2030

6. Vorstellung des/der Bewerbers/in für das Amt des/der Bürgermeisters/in

7. Wahl des/der Bewerbers/in für das Amt des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/in

8. Verlesen und Genehmigung der amtlichen Niederschriften über die Aufstellung 
der Bewerber/innen für das Amt des Bürgermeisters/in

9. Verschiedenes

Während der Versammlung werden Graue Erbsen und Hering serviert. Für das Essen wird  ein Kosten-
beitrag von 8,- € Euro pro Person erhoben. Wir bitten für die bessere Planung des Essens  um persönli-
che Anmeldung in der CDU Kreisgeschäftsstelle unter Telefon:  02581 / 94640 oder
E-Mail:  henning.rehbaum@landtag.nrw.de

Ich freue mich auf Ihre Unterstützung und Ihr Kommen! 

Mit freundlichen Grüßen

Henning Rehbaum MdL
Stadtverbandsvorsitzender

Anlage: Wahlprogramm 2014 der CDU Sendenhorst Albersloh 

Wahlberechtigt sind die CDU-Mitglieder, die am Tage der Versammlung mindestens 16 Jahre alt sind, die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzen oder EU-Bürger sind. Ich verweise auf § 7 Abs. 4 Verfahrensordnung der CDU-NRW, nach dem die Versammlung bei form- und 
fristgerechter Einladung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist.




